
 

 

 

 

 

Modellprojekt Eltern-Kind-Kurse  

 

Allgemeines 

Unter dem Begriff der Eltern-Kind-Kurse wird eine besondere Kursform für Eltern im Rahmen 

von Basis- und Spezialmodulen verstanden, die gemeinsam mit ihren Kindern unter 1 Jahr 

am Unterricht teilnehmen. Voraussetzung dafür ist, dass mindestens 5 und höchstens 7 Teil-

nehmende an dieser Kursform teilnehmen. Die Kurse sollen insbesondere Frauen mit Säug-

lingen die Möglichkeit einräumen, an den Modulen der berufsbezogenen Deutschsprachför-

derung teilzunehmen. Die Eltern-Kind-Kurse werden zunächst bis Ende 2018 im Rahmen der 

Basismodule erprobt und ausgewertet. 

 

Räumliche Ausstattung: 

Der Träger hat Sorge dafür zu tragen, dass die Räumlichkeiten, in denen der Eltern-Kind-Kurs 

stattfindet, säuglingsgerecht ausgestattet sind. Zudem sollte der Klassenraum mit Kinderwa-

gen erreichbar sein und entsprechend Platz für diese bieten. Klassenräume, in denen Eltern-

Kind-Kurse stattfinden, müssen über eine voll ausgestattete Wickelkommode verfügen. Zu-

dem sollten auch Spiel- und Liegegelegenheiten für die Kleinkinder vorhanden sein.  

Außerdem muss es einen Rückzugsbereich für die Mütter geben, wenn sie das Kind stillen 

wollen. 

 

Inhaltliche Ausgestaltung: 

Lernziele und Inhalte in den Eltern-Kind-Kursen sind identisch mit den ihnen zugrunde lie-

genden Modulen, weshalb auch hier das jeweilige Modulkonzept gilt. Allerdings kann die 

Zahl der Unterrichtseinheiten um 100 UE für das Erreichen des jeweiligen Modulzieles durch 

den Kursträger erhöht werden. Es wird empfohlen, die Module durch erfahrene Lehrkräfte 

durchführen zu lassen, da die Unterrichtsgestaltung und Stoffvermittlung ein hohes Maß an 

Flexibilität und kreativen Methoden einfordert, um die Lernziele auch im Beisein der Klein-

kinder zu erreichen. 

 

Haftung und Kosten: 

Die Eltern bringen ihre Säuglinge auf eigene Verantwortung in die speziellen Eltern-Kind Kur-

se mit und sind somit selbst für das Wohl der Kinder verantwortlich. Kosten der Kinderbe-

treuung entstehen insoweit nicht, als die Betreuung durch die Eltern selbst erfolgt.  


